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INHALT:
• Sitzung des Kreisausschusses
• Auftrieb von Rindern auf Gemeinschaftsweiden

Sitzung des Kreisausschusses

Die nächste Sitzung des Kreisausschusses des Landkreises Starnberg findet
am

Donnerstag, 7. April 2005 um 14.30 Uhr
in der Kantine des Landratsamtes Starnberg,

Erdgeschoss, Strandbadstraße 2,
statt.
TAGESORDNUNG:
I. Öffentliche Sitzung
1. Bekanntgabe der in der letzten nichtöffentlichen Sitzung gefassten Be-

schlüsse
2. Zusammensetzung Jugendhilfeausschuss;

Neuberufung
3. Sozialhilfeausschuss; Wegfall der gesetzlichen Grundlage 
4. Eingliederung einer Teilfläche des gemeindefreien Gebiets Starnberger

See in die Stadt Starnberg
5. Gesellschaft zur Förderung der Wirtschafts- und Beschäftigungsentwick-

lung im Landkreis Starnberg mbH; 
5. Beteiligung an der Anwendungszentrum GmbH Oberpfaffenhofen 
6. Verschiedenes
II. Nichtöffentliche Sitzung

Auftrieb von Rindern auf Gemeinschaftsweiden

1. Auf Gemeinschaftsweiden dürfen nur Rinder aufgetrieben werden, die aus
amtlich anerkannten tuberkulose- und brucellosefreien sowie leukoseun-
verdächtigen Beständen stammen. Auf Gemeinschaftsweiden dürfen zu-
dem nur Rinder aus BHV-1-freien Beständen oder seronegative Rinder
aus BHV-1 kontrollierten Impfbeständen verbracht werden. Die Tiere müs-
sen mit amtlich anerkannten Ohrmarken dauerhaft gekennzeichnet sein.

2. Es dürfen nur Rinder aufgetrieben werden, für die eine amtstierärztliche
Bescheinigung vorliegt, in der Seuchenfreiheit bestätigt und die Herkunft
der Tiere vermerkt ist. Die Bescheinigung ist dem Weideinhaber oder des-
sen Vertreter auszuhändigen und der zuständigen Behörde auf Verlangen
vorzulegen; beim Weideabtrieb ist sie dem Tierhalter zurückzugeben.

3. Rinderbestände, aus denen Tiere im Frühjahr 2005 auf Gemeinschafts-
weiden aufgetrieben werden sollen, sind dem Landratsamt Starnberg – Ve-
terinäramt – spätestens bis 25.04.2005 zu benennen, damit die Vorausset-
zungen für den Weideauftrieb rechtzeitig geprüft werden können.

LANDRATSAMT STARNBERG
Heinrich F r e y, Landrat

NEU: Energieberatung
der Verbraucherzentrale Bayern e.V.
im Landratsamt Starnberg
Ab sofort bieten wir einmal im Monat
kostenlose telefonische und persönliche 
Beratung zu:

Heizungsanlagen in Alt- und Neubauten, Warmwasser-
bereitung, baulicher Wärmeschutz, Solartechnik, Feuch-
tigkeit und Schimmelbildung, Energieeinsparverordnung
und anderen Themen.

Nächster Termin:
Donnerstag, 7. April 2005
14 bis 15 Uhr telefonische Beratung
15 bis 18 Uhr persönliche Beratung

Die erforderliche Terminvereinbarung übernimmt 
das Landratsamt unter Tel. 08151 / 148-509.

QUALIFIZIERT ● ANBIETERUNABHÄNGIG ● VERBRAUCHERNAH Kinder-, Jugend- und
Familienberatungsstelle
des Landkreises 
Starnberg

Hilfe für Familien, Elternpaare, Jugendliche und
Kinder bei Schwierigkeiten:

• in der Erziehung
• in der Partnerschaft
• bei schulischen Schwierigkeiten der Kinder
• bei Ablösungsproblemen von Jugendlichen

Alle Mitarbeiter unterliegen der Schweigepflicht.
Die Beratung ist kostenlos.
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Beratungsstelle 
für Suchtkranke und 

Angehörige
im Gesundheitsamt, 82319 Starnberg,

Dampfschiffstraße 2a

Wir bieten an:

Beratung über Behandlungsmöglichkeiten,
Vermittlung von ambulanten und stationären Hilfen,

Nachsorge, Wiedereingliederungshilfe,
Familienberatungen, Gruppen- und Einzelgespräche.

Auf Wunsch auch anonym.

Bitte Terminvereinbarung unter
Telefon (08151) 148-900

Kurzzeitpflege
Zur Entlastung der häuslichen Pflege
bieten die Altenpflegeeinrichtungen des
Landkreises Kurzzeitpflege für die Dauer
von bis zu 4 Wochen an.
Informationsmaterial über Kurzzeitpfle-
geeinrichtungen kann beim Landratsamt
Starnberg/Sozialamt angefordert werden.

Tel.: (0 81 51) 148 - 475


